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2. Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an 
einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internatio
nalen Betriebsstelle.

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen
Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder 

mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder 
dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertrag
staates beteiligt ist, oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der 
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines 
Unternehmens eines Vertragstaates und eines Unterneh
mens des anderen Vertragstaates beteiligt sind,

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kauf
männischen oder finanziellen Beziehungen an vereinbarte 
oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen 
abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander ver
einbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Un
ternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen die
ser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert wer
den.

Artikel 10 

Dividenden

1. Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige 
Gesellschaft an eine im anderen Vertragstaat ansässige Per
son zahlt, können im anderen Staat besteuert werden.

2. Dividenden, die von einer in Malaysia ansässigen Gesell
schaft an eine in der Deutschen Demokratischen Republik an
sässige Person gezahlt werden, die der Nutzungsberechtigte 
der Dividenden ist, werden in Malaysia von allen Steuern 
befreit, die auf Dividenden zusätzlich zu der Steuer vom Ein
kommen der Gesellschaft erhoben werden. Dieser Absatz be
rührt nicht die Bestimmungen des malaysischen Rechtes, nach 
dem die Steuer in bezug auf Dividenden, die von einer in 
Malaysia ansässigen Gesellschaft gezahlt wurden, von denen 
die malaysische Steuer abgezogen wurde oder davon aus
gegangen wurde, daß sie abgezogen wurde, auf der Grund
lage des Steuersatzes angeglichen wird, der für das malaysi
sche Steuerjahr anwendbar ist, das dem Jahr, in dem die Di
videnden gezahlt wurden, unmittelbar folgt.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividen
den“ bedeutet Einkünfte aus Aktien oder anderen Rechten — 
ausgenommen Forderungen — mit Gewinnbeteiligung sowie 
aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, die 
nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesell
schaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich 
gleichgestellt sind.

4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der 
in einem Vertragstaat ansässige Nutzungsberechtigte im an
deren Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende Ge
sellschaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine 
dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Beteiligung, für 
die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Be
triebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

5. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesell
schaft Einkünfte oder Gewinne aus dem anderen Vertragstaat, 
so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft 
gezahlten Dividenden an Personen, die in dem anderen Staat 
nicht ansässig sind, besteuern noch die nichtausgeschütteten 
Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für niditausgeschüttete 
Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden 
oder nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus 
im anderen Staat erzielten Einkünften oder Gewinnen beste
hen.

Artikel 11 

Zinsen V«

1. Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine 
im anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, 
können im anderen Staat besteuert werden.

2. Diese Zinsen können jedoch auch in dem Vertragstaat, 
aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteu
ert werden, die Steuer darf aber, wenn der Empfänger der 
Nutzungsberechtigte der Zinsen ist, 10 % des Bruttobetrages 
der Zinsen nicht übersteigen.

3. Ungeachtet des Absatzes 2 werden Zinsen, die einer in 
der Deutschen Demokratischen Republik ansässigen Person, 
die der Nutzungsberechtigte ist, zustehen, von der malaysi
schen Steuer ausgenommen, wenn das Darlehen oder die 
Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, ein anerkanntes 
oder ein langfristiges Darlehen im Sinne der Definition von 
Paragraph 2 (1) des Einkommensteuergesetzes Malaysias von 
1967 (in der abgeänderten Fassung) ist.

4. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ 
bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die 
Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert 
oder mit einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners aus
gestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen 
Anleihen und aus Obligationen.

5. Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der 
in einem Vertragstaat ansässige Nutzungsberechtigte im an
deren Vertragstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine ge
werbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte 
ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt wer
den, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesen Fäl
len ist Artikel 7 anzuwenden.

6. Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stam
mend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner Ge
bietskörperschaften, öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem 

.Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragstaat 
eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen ge
zahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegangen wor
den und trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten die Zin
sen als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebstätte 
liegt

7. Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsbe
rechtigten oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, 
gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, 
den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Bezie
hungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den 
letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der über
steigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragstaates 
und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen die
ses Abkommens besteuert werden.

Artikel 12 

Lizenzgebühren

1. Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen 
und an eine im anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt 
werden, können in diesem anderen Staat besteuert werden.

2. Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Ver
tragstaat, aus dem sie stammen, entsprechend den Gesetzen 
dieses Staates besteuert werden. Ist aber der Empfänger der 
Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren, darf die so erhobene 
Steuer 15 % des Bruttobetrages der Lizenzgebühren nicht 
übersteigen.

3. Ungeachtet des Absatzes 2 werden anerkannte Industrie
lizenzgebühren, die eine in der Deutschen Demokratischen


